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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu unserem 
Symposium zur Evaluierung des Hundegesetzes 
und freue mich, dass Sie der Einladung so zahl-
reich gefolgt sind. 

Zurückblickend stellt das „Gesetz zur Vorsorge 
gegen die von Hunden ausgehenden Gefahren“ 
den vorläufigen Schlusspunkt eines langjährigen 
Normenfindungsprozesses dar, der bundesweit,  
maßgeblich im Jahr 2000 durch eine tödliche 
Beißattacke zweier freilaufender Hunde auf ein 
sechsjähriges Kind in Hamburg ausgelöst wurde. 
Nach langer Diskussion hat Sachsen-Anhalt dann 
im Jahr 2009 besondere gesetzliche Regelungen 
für das Halten von Hunden geschaffen. 

Mit dem Gesetz soll ein frühzeitiges hoheitliches 
Einschreiten ermöglicht werden, um dadurch 
künftige Vorfälle mit Hunden weitgehend zu 
minimieren und Gefahren für die öffentliche 
Sicherheit wirksam vorzubeugen, die mit dem 
Halten und Führen von Hunden verbunden sein 
können. Neben einer Vielzahl von Regelungen, 
die zum Teil nicht unumstritten sind, hat der Lan-
desgesetzgeber in § 18 GefHuG LSA ausdrücklich 
vorgesehen, dass eine Überprüfung der Auswir-
kungen des Gesetzes nach einem Erfahrungszeit-
raum von vier Jahren stattzufinden hat. 

In diese Überprüfung eingeschlossen sind, die 
sich mit der Aufgabenübertragung ergebenden 
einmaligen und laufenden Mehrkosten der Kom-
munen. 

Zur Vermeidung von unnötigem Verwaltungsauf-
wand hat der Städte- und Gemeindebund schon 
2009/2010 sogenannte Modellkommunen (eine 
möglichst repräsentative Auswahl der Städte und 
Gemeinden) ausgewählt und mit diesen einen 
„Kostenbogen“ erarbeitet, der als Grundlage für 
die Dokumentation aller aufgrund des Gesetzes 
entstandenen Ausgaben und Einnahmen der 
jeweiligen Modellkommune dient. 

Neben diesem Auftrag zur Gesetzesfolgenab-
schätzung an die Landesregierung, setzt die Über-
prüfung des Hundegesetzes eine Vorgabe des 
Bundesverfassungsgerichts um, das in seinem 
Urteil vom 16. März 2004 den an Rassekataloge 
anknüpfenden Bundesgesetzgeber verpflichtet 
hat, die weitere Entwicklung und insbesondere 
das Beißverhalten von Hunden zu beobachten, 
zu überprüfen und zu bewerten. Der Gesetzgeber 
sei zwar grundsätzlich berechtigt, an die Rassezu-
gehörigkeit eines Hundes eine abstrakte Gefähr-
lichkeitsvermutung zu knüpfen; diese Vermutung 
müsse aber in regelmäßigen Abständen vom 
Gesetzgeber daraufhin überprüft werden, ob sie 
noch zutreffe. Insoweit ist auch der Landesgesetz-
geber gehalten, die weitere Entwicklung, unter 
Berücksichtigung des Beißverhaltens von Hunden 
im Verhältnis zu ihrer Population, zu beobachten. 
Im Hinblick auf den allgemeinen Gleichheitssatz 
ist der Landesgesetzgeber auch verfassungs-
rechtlich gehalten zu prüfen, ob die der Norm 
zugrunde liegenden Annahmen sich tatsächlich 
bestätigen und insoweit die unterschiedliche 
Behandlung der Halter, deren Hunde der gesetzli-
chen Gefährlichkeitsvermutung unterfallen, und 
der Halter, bei denen dies nicht der Fall ist, auch 
in der Zukunft gerechtfertigt ist.

Eröffnungsrede

Frau Brigitte Scherber-Schmidt 
Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt
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Zur Erfüllung dieser Vorgabe werden im Rahmen 
der Evaluation seitens der Landesregierung die 
zwischen 2009 und 2013 von den zuständigen 
Behörden erhobenen und im Zentralen Hunde-
register erfassten Angaben über die Zahl der in 
Sachsen-Anhalt gemeldeten Hunde sowie die 
Biss- und sonstigen Vorfälle mit Hunden statis- 
tisch ausgewertet. 

In einem weiteren Schritt sollen die zuständigen 
Behörden, die das Gesetz und die Verordnung vor 
Ort vollziehen, zu ihren Erfahrungen befragt wer-
den. Ebenso werden die kommunalen Spitzenver-
bände sowie Sachverständige aus verschiedenen 
Bereichen (Tierschutz, Hundewesen, Heilberufe, 
bis hin zu Kinderschutz- und Seniorenverbänden) 
um Bewertung und Stellungnahme gebeten. Wei-
terhin werden Zuschriften von Bürgerinnen und 
Bürgern, die in sachlicher Form über ihre Erfah-
rungen mit dem Landeshundegesetz berichten, in 
der Gesamtbewertung Berücksichtigung finden. 
Auch werden die bereits zum jetzigen Zeitpunkt 
vorgetragenen Hinweise und Anfragen berück-
sichtigt und könnten insofern in den nachfolgen-
den politischen Entscheidungsprozess einfließen.

In dem von der Landesregierung hierüber zu 
erstellenden Bericht werden die vorgenannten 
Ergebnisse, unter Darlegung möglicher daraus zu 
ziehender Folgerungen, für die Landesregierung 
oder den Gesetzgeber zusammengefasst. Nach 
den derzeitigen Planungen soll der Bericht zum 
Ende des Jahres 2013 dem Innenausschuss des 
Landtages vorgelegt werden.

Ich wünsche der Veranstaltung einen guten Ver-
lauf und freue mich jetzt auf die drei Impulsrefe-
rate zur Einführung in den Diskussionsprozess. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,

mein Gutachten für das Innenministerium vom 
November 2012 umfasste vor allem Fragen der 
Vorgaben des Bundesgesetzes für das Landes-
recht, des Europarechts und der Gefahr einer 
Binnen-Diskriminierung durch das Gefahrhunde-
gesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Unser Gesetz 
weicht hier in einigen Punkten von der üblichen 
Gesetzespraxis der Länder ab. Eine nicht zu recht-
fertigende Ungleichbehandlung sah ich jedoch 
weder im Europarecht noch im Verfassungsrecht.

Bei dieser Gelegenheit hatte ich auch eine 
Bestandsaufnahme von Rasselisten und Verbots-
regelungen für gefährliche Hunde der einzelnen 
deutschen Länder vorgenommen und dabei eine 
recht vielgestaltige Regelungslandschaft auch in 
Bezug auf die Rasselisten festgestellt.

Nun soll ich mich zu zwei weiteren Fragen äußern:

1. Brauchen wir eine Rasseliste?

2. Welche unterschiedlichen Rechtsfolgen 
knüpfen an eine solche Rasseliste an?

Ich soll dabei – tagungsdeutsch – in einem kurzen 
Referat Impulse geben, also keine fertigen Lösun-
gen anbieten. Ich tue das gern.

Vergangene Woche war ich in Halle in der Ver-
di-Oper „Nabucco“: im letzten Akt kamen zwei rie-
sige Deutsche Doggen auf die Bühne, geführt von 
einem schwarzgekleideten Mann, und blieben 
dort mitten im Operngetümmel: das Orchester 
dröhnte, Chor und Solisten sangen aus voller Keh-
le, Hunderte von Zuschauern blickten gespannt 
auf die Szenerie; ungefähr 5 Minuten blieben sie 
in stoischer Ruhe auf der Bühne – sie sollten im 
alten Babylon wohl die antiken Molosserhunde – 
oder waren es die Höllenhunde? – symbolisieren: 
ich beneidete die wunderschönen Tiere um ihre 
abgeklärte Ruhe. Ihr dramaturgischer Zweck blieb 
gleichwohl dunkel. Auf dem Weg zur Oper waren 
sie mir bereits begegnet, und ich hielt mich, ange-
sichts ihrer Größe, in respektvoller Entfernung.

Tierangriffe auf Almen und auf Weiden und in 
Ställen häufen sich auch außerhalb der Hunde-
population: wie beim Menschen wächst offen-
bar auch beim Tier die Aggression: Kühe, Ochsen 
und Stiere greifen Wanderer an und verletzen sie 
schwer, sie greifen immer öfter auch die eigenen 
Bauern an, die ihnen doch vertraut sein müssten. 
Doch bereits das BGB hat 1900 die spezielle Tier-
gefahr gesehen und in den §§ 833, 834 BGB eine 
besondere Tierhalterhaftung als Gefährdungshaf-
tung vorgesehen. Aber selbst Katzen sind gefähr-
lich: aus dem Radio erfuhr ich von Tierschützern, 
dass eine Katze bei uns im Durchschnitt 2 Singvö-
gel pro Woche frisst, also über 100 pro Jahr.

Brauchen wir eine „Rasseliste“? 
Welche unterschiedlichen Rechtsfolgen knüpfen an eine solche  
Rasseliste an?

Prof. Dr. Michael Kilian
Lehrstuhl für öffentliches Recht, Finanz- und Umweltrecht, Völker- und Europarecht

Juristische Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

Richter am Landesverfassungsgericht Sachsen-Anhalt a. D.
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Für die Rasselisten-Problematik verweise ich auf 
die berühmte, lesenswerte Erzählung „Herr und 
Hund“ von Thomas Mann – die übrigens autobio-
graphisch ist: am Ende weiß man nicht, wer ist in 
Wahrheit der Herr und wer ist der Hund?

Das Problem ist der Ansatz für den Gesetzgeber: 
wo knüpft man an, beim Hund oder beim Herrn? 
Setze ich im Gefahrhunderecht beim Hund an? 
Mit Verboten gefährlicher Rassen, also Rasselis-
ten, Wesenstests usw., oder setze ich doch bes-
ser gleich beim Herrchen (oder dem Frauchen) 
an, mit Zuverlässigkeitsprüfung, Hundeführer-
schein usw.? Der jüngste Vorfall betraf den Pitbull 
einer Oma, offenbar ein liebes Tier, das aber, wohl 
erschrocken, dem Enkelkind die Nase abbiss.

Die rechtlichen Stichworte bei Gefahrhunden lau-
ten:

 • Schutz vor Gefahren, die von ihnen 
ausgehen, als Aufgabe des Staates, 

 • wirksame Vorbeugung vor solchen 
Gefahren,

 • die Praktikabilität und Effektivität solcher 
Schutz- und Vorbeugungsmaßnahmen 
sowie die Überwachung (dies stößt an 
vielerlei Zwänge: ich hörte von einem Fall 
in unserem Land, wo bei einem durch einen 
Jagdhund am Kopf verletzten Kind, es der 
behandelnde Arzt nicht wagte, den Vorfall 
der Behörde zu melden – der Hundehalter 
war in der Stadt zu bekannt),

 • allerdings muss die Gefahrenabwehr 
verhältnismäßig ausgestaltet sein.

Und schließlich sind Grundrechte im Spiel:

Hundebesitz (Führung, Haltung, Schulung, Zucht) 
ist Ausdruck der freien Entfaltung der Persönlich-
keit, der Hund als treuester Begleiter des Men-
schen seit alters her. Man denke an den Philoso-

phen Arthur Schopenhauer und seinen Pudel, den 
er „Mensch“ nannte – Goethe allerdings mochte 
Hunde nicht.

Aber: wie schon die Entscheidung des BVerfG zum 
„Reiten im Walde“ (BVerfGE 80, 137) erweist, ist 
diese freie Entfaltung in Art. 2 I GG nicht schran-
kenlos gewährleistet. Sorgte sich das Bundes-
verfassungsgericht doch darum, wie ein Spazier-
gänger auf dem engen Waldweg durch ein ent-
gegenkommendes Pferd mit Reiter in Angst und 
Beklemmung versetzt werden kann – und was ist, 
wenn einem anstelle des noch harmlosen, wenn-
gleich leicht scheuenden Pferds, zwei Rottweiler 
entgegen kommen?

Rasselisten sind umstritten, Einwände gegen sie 
sind zahlreich:

 • die Rasseliste sagt nichts über die 
Gefährlichkeit eines einzelnen Hundes aus, 
sie ist allenfalls eine Vermutung,

 • die Rasseliste ist zufällig bzw. ungenau/
einseitig dezisionistisch, ja diskriminierend, 
da bekannte Hunderassen auf ihr fehlen,

 • Rasselisten umfassen nicht die 
Mischlingshunde, grenzen also große Teile 
der Hundepopulation aus,

 • kein Hund verhält sich notwendigerweise 
so, wie ihn die Rasseliste abstrakt 
kennzeichnet, besser: stigmatisiert; jeder 
Hund ist als Einzelpersönlichkeit, nicht als 
Rassemitglied zu betrachten, er reagiert als 
Einzeltier, nicht als Rasse.

 • Rasselisten müssen immer wieder 
angepasst werden, da sie nur das Bild 
aktueller Gefährlichkeit vermitteln.

 • Zudem können Hunde anderer Rassen 
ersatzweise zu Modehunden aggressiven 
Auftretens werden, umgekehrt kann gerade 
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ein Rasselistenhund, da als berüchtigt 
geltend, zum Modehund bestimmter Kreise 
werden;

 • Beliebte Hunderassen sind aus 
populistischen Gründen ausgespart, obwohl 
sie gleichfalls gefährlich sein können 
(Rottweiler, Deutscher Schäferhund, Dogge, 
Dobermann; die Stadt Rottweil hat dem 
Rottweiler sogar ein öffentliches Denkmal 
gewidmet, da er die Stadt in aller Welt 
bekannt gemacht hat!),

 • die Beißstatistik weist Deutsche 
Schäferhunde und sogar den als harmlos 
und kinderfreundlich geltenden Golden 
Retriever an ihrer Spitze aus, demgegenüber 
fallen Bisse z. B. durch Pitbulls gar nicht ins 
Gewicht,

 • durch Kreuzungen und Neuzüchtungen 
können gefährliche Hunde entstehen, die 
nicht auf einer Rasseliste erscheinen.

 • Mit der Rasseliste könnte suggeriert 
werden, dass im Umkehrschluss die anderen 
Rassen minder- oder nicht gefährlich sind.

 • Schließlich: entscheidend sei die 
Hundehaltung und Hundeerziehung, somit 
der Halter und Züchter, nicht die einzelne 
Hunderasse. Der Hund wird zu dem, was der 
Mensch aus ihm macht.

 • Und am Ende: Rasselisten greifen in 
Grundrechte ein.

Viele Gegenargumente und Bedenken also, es 
gibt sicher noch mehr, und wir werden sie heute 
vermutlich alle hören.

Dennoch haben sowohl der Bund wie die meis- 
ten deutschen Länder, dazu zahlreiche Österrei-
chische Bundesländer und Schweizer Kantone, 
solche Listen in ihre Gesetze und Rechtsverord-
nungen eingestellt. Mittelbar gilt eine solche 

Liste über den Verweis auf die Bundesliste in 
§ 2 I 1 des Bundesgesetzes auch für Sachsen- 
Anhalt (s. § 3 II GefHuG).

Und schließlich sind Rasselisten gefährlicher Hun-
de spätestens seit der Leitentscheidung des BVer-
fG von 2004 zum Gegenstand des Verfassungs-
rechts auf höchster Ebene geworden. Ich referiere 
hier kurz die Struktur der Leitentscheidung zur 
Rasseliste in BVerfGE 110, 141 (156 ff.), vielleicht 
auch für die Nichtjuristen unter uns:

Das Gericht billigte dem Gesetzgeber einen wei-
ten Einschätzungs- und Prognosespielraum, der 
nur in begrenztem Umfang überprüfbar ist.

Nach dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand 
kann allein aus der Rassezugehörigkeit nicht auf 
die Gefährlichkeit geschlossen werden.
Diese hängt vielmehr von einer Vielzahl von Fak-
toren ab:

 • bestimmte Zuchtmerkmale  
(hohe Schmerzunempfindlichkeit,  
übermäßige Beißkraft, Todesmutigkeit)

 • Erziehung

 • Ausbildung

 • Haltung

 • situative Einflüsse und v. a. auch von der

 • Zuverlässigkeit und Sachkunde des Halters.

Der Anlass zum Einschreiten ergibt sich aus dem 
Zusammenwirken unterschiedlicher Faktoren, 
soweit diese mit hinreichender Wahrscheinlich-
keit zusammentreffen können.

Zum Schutz menschlichen Lebens und Gesundheit 
sind Vorkehrungen zu treffen, wenn genügend 
Anhaltspunkte vorliegen, dass Hunde bestimm-
ter Rassen in besonderer Weise gefährlich werden 
können – und sei es auch erst im Zusammenwir-
ken mit anderen Faktoren als dem Rassefaktor.
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Für bestimmte Rassen kann und muss vom Vor-
handensein derartiger Anhaltspunkte ausgegan-
gen werden. Zwar ist nach der Wissenschaft die 
genetische Bedingtheit nicht allein entscheidend, 
doch ist auch kein genereller Ausschluss anzu-
nehmen.

Zwar ist die „Gefährlichkeit“ eines Hundes kein 
eigentliches Rassemerkmal. Doch ist es anderer-
seits nicht unbestritten, dass bestimmte Hun-
degruppen (wie die Hunde der Bundesliste) ein 
„Potential zur Erzeugung gefährlicher Hunde“ 
darstellen.

Eine Auffassung in der Wissenschaft lautet dahin, 
dass Art und Ausmaß aggressiven Verhaltens zum 
erheblichen Teil auch genetisch bedingt ist (als 
Zuchtwahl in der Vergangenheit zu bestimmten 
Zwecken). Nach einer weiteren Auffassung beruht 
das Aggressionsverhalten auf dem Ergebnis einer 
differenzierten Wechselwirkung zwischen Erban-
lagen und Umweltreizen: Kampfhunde sind ihrer 
Geschichte nach Hunderassen, deren Aggressi-
onsverhalten „nicht ohne Problematik ist“.

Die vier Rassen der Bundesliste sind danach sogar 
„unabhängig vom Verhalten und von der Einstel-
lung ihrer Halter, relativ häufig wegen gesteiger-
ter Aggressivität und Gefährlichkeit für Mensch 
und Tier aufgefallen“. Nach der Statistik bewegen 
sie sich zwar nur auf der 4., 6. und 7. Stelle der 
Beißstatistik, auf welcher der Deutsche Schäfer-
hund öfters ungut aufgefallen ist. Die absoluten 
Zahlen sagen dagegen nichts Verlässliches da- 
rüber aus, welches Gefahrenpotential einzelnen 
Rassen tatsächlich zukommt. Vielmehr ist ein 
Vergleich der Zahl an schadensrelevanten Vorfäl-
len im Vergleich zum jeweiligen Hundebestand 
vorzunehmen. So ist der Pitbull-Terrier am häu-
figsten in der relativen Statistik zu finden, ent-
sprechendes gilt für die drei übrigen Rassen der 
Bundesliste. Die Länderstatistik endete für das 
BVerfG allerdings Ende der 90iger Jahre.

FRAGE ALSO:

 • Wie lautet die Statistik aktuell?  
Führen wir eine bundesweite Statistik?

Der für die Annahme der Gefährlichkeit geforder-
te Grad an Wahrscheinlichkeit hängt, so das BVer-
fG, von zwei Faktoren ab:

(1) vom gefährdeten Rechtsgut und

(2) von der Art der zu befürchteten  
 Schäden.

Entscheidend sind danach der tödliche Ausgang 
und die Schwere von Verletzungen, wobei die 
konkreten Umstände des konkreten Gefahrenein-
tritts jeweils nicht vorhersehbar sind.

In der Werteordnung des GG sind aber gerade 
Leben und Gesundheit besonders hohe Güter. 
Der Lebens- und Gesundheitsschutz sind elemen-
tare staatliche Schutzaufgaben. Mit Rücksicht auf 
die schwerwiegenden Folgen von Beißvorfällen 
(Stärke und Beißkraft bestimmter Rassen) bilden 
statistische Daten und wiss. Erkenntnisse ausrei-
chende Grundlagen für das Handeln des Gesetz-
gebers, und den drohenden Gefahren entgegen 
zu treten und Vorkehrungen zu treffen.

 – Rasselisten sind verhältnismäßig: 
geeignet: Förderung des Schutzes von Leben 
und Gesundheit

 (die Schwierigkeiten der Umsetzung des 
Schutzes ändern daran nichts)

 erforderlich: kein gleich wirksames, weniger 
einschränkendes Mittel vorhanden

(i. Einzelfall Wesenstest, tierärztl. Begutach-
tung u. dgl. reichen nicht, sie bieten selbst 
bei sachkundigen Personen keine vollkom-
men verlässliche Grundlage für eine hin-
reichende Gefährlichkeitsprognose, da nur 
Momentaufnahme und Krisensituationen 
nicht simulierbar)
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 auch angemessen, da in der Gesamtabwägung 
die Gemeinwohlbelange überwiegen.

 – Sie verstoßen auch nicht gegen Grundrechte: 
weder gegen Art. 12 (Stufentheorie) noch Art. 
14 (Inhalts- und Schrankenbestimmung), noch 
Art. 2 I, noch Art. 3 I GG.

 – Allerdings: es bleibt für den Gesetzgeber die 
Aufgabe der Beobachtung der weiteren Ent-
wicklung, der wissenschaftlichen Erkenntnisse 
und der tatsächlichen Fakten, da eine erheb-
liche Unsicherheit besteht. Daher herrscht die 
Notwendigkeit, die Gefahrenlage im Blick zu 
behalten. Sofern sich die prognostische Ein-
schätzung nicht bestätigt, muss die Regelung 
an die neuen Erkenntnisse angepasst werden.

DAHER FÜR UNS DIE WEITERE FRAGE:

 – Gibt es neue wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu den Rasselisten?

Abgesehen von der Verfassungskonformität der 
Rasseliste wurde mittlerweile auch die polizei-
rechtsdogmatische Einschätzung von Rasselisten 
in Wissenschaft und Rechtsprechung geklärt:

Rasselisten im Gesetz stellen danach keine Maß-
nahme der bloßen Gefahrenerforschung im Vor-
feld dar, sondern sind Bestandteil der eigentlichen 
Gefahrenabwehr in der Form der Abwehr abstrak-
ter Gefahren. Denn Hunde bestimmter Rassen 
können, folgt man den Vorgaben des BVerfG, vom 
Gesetzgeber angesichts ihrer latenten Gefähr-
lichkeit als abstrakte Gefahr im Sinne des Sicher-
heits- und Ordnungsrechts eingeschätzt werden. 
Die in ihnen angelegte abstrakte Gefahr kann 
im Einzelfall jederzeit in eine konkrete Gefahr 
umschlagen. Hierbei besteht rechtsdogmatisch 
zwischen abstrakten und konkreten Gefahren 
ohnehin kein Stufen- oder Rangverhältnis, da der 
Staat verpflichtet ist, durch sein Polizeirecht jeder 
Form einer Gefahr angemessen zu begegnen.

Das Bundesverfassungsgericht hat Rasselisten 
somit als polizeirechtliches Mittel der Gefahren-
abwehr jedenfalls im Grundsatz gerechtfertigt. 
Sie verstoßen gegen kein einziges der von den 
Beschwerdeführern ins Feld geführten Grund-
rechte.

Ob die jeweiligen Maßnahmen, einschließlich der 
Rasselisten, jeweils auch praktikabel sind und zu 
Erfolgen führen, ist dabei eine andere Frage:

So hat das Gericht dem jeweiligen Bundes- und 
Landesgesetzgeber aufgegeben, die Entwicklung 
bei den Gefahrhunden und bei den inkriminier-
ten Rassen sorgfältig zu beobachten und die 
Maßnahmen der Gefahrenabwehr, vor allem, was 
die Rasselisten anbelangt, in zeitlichen Abstän-
den auf ihre Rechtfertigung und Wirksamkeit zu 
überprüfen.

Dies geschieht derzeit auch im Land Sachsen- 
Anhalt anhand der gesetzlich vorgeschriebenen 
Evaluierung des Gefahrhundegesetzes vom März 
2009.

Die Rasselisten sind in der Rechtspraxis wenig 
homogen, sie reichen von drei Rassen (Sachsen  
u. a.) bis zu 10 Rassen (Hessen) bzw. 12 Rassen 
(Wien, früher auch Mecklenburg-Vorpommern). 
Rekord sind 13 Rassen plus 2 spezielle Kreuzun-
gen im Land Vorarlberg – dort muss es besonders 
gefährliche Hunde geben. Niedersachsen hat – 
allein – auf eine Rasseliste völlig verzichtet.

Einige Länder haben Rasselisten in 2 Stufungen 
mit unterschiedlichen Anforderungen: absolutes 
Verbot bei einigen Rassen – wiederlegliche Ver-
mutung der Gefährlichkeit bei weiteren Rassen: 
so Bayern (5 plus 14), Baden-Württemberg (3 plus 
9), Brandenburg (3 plus 13), Hamburg (4 plus 11), 
Nordrhein-Westfalen (4 plus 10).
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Die rechtlichen Folgen solcher Listen können sein:

 – gänzliche Einfuhr-,  
Zucht und Halteverbote,

 – Verbote mit Erlaubnisvorbehalt  
nach bestandenem Wesenstest,

 – Maulkorb- und Leinenzwang,

 – Sachkenntnis und 
Zuverlässigkeitsnachweise für Züchter  
und Halter, 

 – im Extremfall die Tötung des betreffenden 
Rassehundes.

Zugunsten von Rasselisten sprechen:

 – fast alle Länder verfügen über eine 
Rasseliste, es wäre das Gebot der 
Homogenität, ebenfalls eine solche 
aufzustellen,

 – die bisherige Erfahrung weist bestimmte 
Hunderassen als abstrakt gefährlich für die 
Allgemeinheit aus,

 – bei solchen Hunden ist das Potential der 
Gefährlichkeit genetisch vorhanden, auch 
wenn der einzelne Hund harmlos sein mag. 
In Stresssituationen wird er wahrscheinlich 
so reagieren, wie er es seiner Rasse gemäß 
tut,

 – bestimmte Hunderassen sind das 
Merkzeichen und Aushängeschild 
bestimmter, gewaltgeneigter sozialer 
Milieus, deren Überwachung durch die 
Rasseliste erleichtert wird,

 – die Rasseliste dient der Beseitigung oder 
zumindest Eindämmung einer solchen  
abstrakten Gefahr,

 – sie dient damit zugleich die Beherrschung 
einer konkreten Gefahr,

 – Die Rasseliste bietet Rechtssicherheit für 
alle Beteiligten, die Ordnungsbehörden 
wissen, woran sie sind,

 – die Überwachung der Hundepopulation 
wird erleichtert,

 – sie dient insbesondere der Überwachung 
der Zuverlässigkeit der Hundezüchter und 
Halter,

 – sie enthält eine Aufmerksamkeits- und 
Warnfunktion für die Öffentlichkeit wie für 
die Züchter und Halter selbst, nämlich dass 
Risiken mit gefährlichen Hunden bestehen 
(die Öffentlichkeit vergisst schnell).

 – Die Höhe der Hunde-Haftpflicht-
versicherung könnte sich an der Rasseliste 
orientieren und so die Beliebtheit einer 
Hunderasse quasi fiskalisch dämpfen: 
gefährliche Hunde sind teuer  
(ich habe gehört, dass die hohen Kosten 
für Wesenstests den Wunsch, bestimmte 
Hunderassen zu bevorzugen, sehr 
dämpfen),

 – mit der Rasseliste ist je nach gesetzlicher 
Ausgestaltung noch nichts entschieden, 
es besteht die Möglichkeit, die Vermutung 
der Gefährlichkeit für den konkreten Hund 
zu widerlegen.

Varianten sind:

 – nichtwiderlegliche Vermutung = Verbot

 – widerlegliche Vermutung: Verbot mit  
Erlaubnisvorbehalt nach positiv bestan- 
denem Wesenstest

 – gestufte Listen mit unterschiedlichen  
Anforderungen

 – wird der Wesenstest bestanden, so 
resultiert daraus dennoch eine besondere 
Verantwortung des Halters

 – Absehen von einer Rasseliste, also 
Verzicht auf sie (Niedersachsen), dafür: 
obligatorische Einzelprüfung (Hunde-TüV) 

 – Einzelprüfung bei konkreter Auffälligkeit,
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 – allgemeiner oder konkreter Maulkorb-  
und Leinenzwang,

 – Verbot, Hunde in bestimmten Bereichen 
(etwa Kinderspielplätze, Schulen, 
Krankenhäuser, Altenheime) ohne 
Maulkorb zu führen,

 – subjektive Zuverlässigkeitsschwellen für 
Zucht und Haltung bestimmter Rassen  
anhand bestimmter Kriterien,

 – ein allgemeiner, obligatorischer 
Hundeführerschein (so in der 
Steiermark vorgesehen, ich habe hier die 
entsprechende amtliche Bekanntmachung 
einer Gemeinde).

Die Grundrechte, wie das Gefahrenabwehrrecht, 
lassen hier viele Varianten zu, ob sie jeweils prak-
tikabel sind ist eine andere Frage.

Im Spiel sind: Art. 2 I; 3 I; 12 I; 14 GG, das Rechts-
staatsprinzip mit Bestimmtheitsgebot und Vor-
behalt des Gesetzes sowie das Verhältnismäßig-
keitsgebot. Dem steht die Schutzpflicht des Staa-
tes aus Art. 2 II, S. 1; Art. 2 I S. 2; Art. 1 I S. 2 GG 
gegenüber.

Zu den Grundrechtspositionen:

 – allg. Halteverbot: Art. 2 I GG

 – Zuchtverbote: Art. 12 I GG, 14 GG  
(auch bei Züchtern im Nebenerwerb  
oder Zucht als Zweitberuf)

 – Rasselistenunterschiede: Art. 3 I GG.

Dem stehen die Grundrechtsschranken und die 
Schutzpflicht des Staates für Grundrechte Dritter 
gegenüber (Art. 1 I S. 2; Art. 2 II GG).

Wie weit reicht die Schutzpflicht, wo fängt die 
Willkürgrenze an? Wegen der Wesentlichkeits-
theorie ist bei Grundrechtseingriffen durch Rasse-
listen auf jeden Fall ein förmliches Gesetz anzura-
ten.

Folgt man der Intention der Cannabis-Entschei-
dung des BVerfGE 90, 145 (197) braucht bei einer 
Rasseliste nicht rigoros und umfassend vorgegan-
gen werden. Vielmehr müssen eingeführte Hun-
derassen (etwa Deutsche Dogge, Schäferhund), 
soweit sie nicht evident gefährlich sind, nicht 
ebenfalls auf die Liste gesetzt werden, nur des-
wegen, weil die Liste die besonderen, exotischen 
Rassen (Dogo Argentino, Mastiff) oder spezielle 
Kampfhunderassen (Staffordshire Terrier, Pitbull) 
aufweist. Hier kann also durchaus eine punktu-
elle Auswahl getroffen werden. Darin liegt nach 
ganz h. A. kein Verstoß gegen Art. 3 I GG (Arg.: kei-
ne Gleichheit im Unrecht).

Gegen flächendeckende Wesenstests, um eine 
Rasseliste zu vermeiden, spricht, dass solche Tests 
bei Kampfhunden stets nur Momentaufnahmen 
bieten. Im Extremfall wäre der Wesenstest keine 
geeignete Vorbeugungsmaßnahme. Nötig wären 
also Stresstests (wie bei den Banken), aber irgend-
wann wird der Aufwand zu hoch (und zu teuer).

Eine Pflicht der Länder zur Einheitlichkeit von 
Rasselisten besteht ebenfalls nicht, wenngleich 
sie aus Gründen der Rechtssicherheit sicher wün-
schenswert wäre. Jedenfalls besteht hierzu keine 
zwingende Verfassungspflicht, da das Bundes-
staatsprinzip die Eigenstaatlichkeit der Länder 
achtet (s. a. das Glücksspielrecht und jetzt das 
Gaststättenrecht).

Eine Minimalliste von Rassehunden hat sich bis-
her als kleinster gemeinsamer Nenner herausge-
bildet:

 – Pitbull-Terrier,

 – American Staffordshire Terrier, 

 – Bullterrier,

 – Staffordshire Bullterrier sowie deren 
Kreuzungen.

Die verschiedenen Rasselisten des Bundes und 
der Ländern decken sich in diesen Kernrassen 
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weitgehend: den Pitbull-Terrier haben 11 Länder 
auf der Liste, weitere 3 unter Vorbehalt, ebenso 
den Staffordshire-Terrier. Den Staffordshire Bull-
terrier 9, weitere 3 unter Vorbehalt, den Bullter-
rier 8 und weitere 2 unter Vorbehalt.

Rein zufällig hörte ich gestern im Stadtpark 
von Dessau, wie sich zwei kahlköpfige junge 
Männer mit Springerstiefeln – auf dem 
Sportplatz gegenüber spielten Afrikaner – 
unterhielten. Ich hörte deutlich das Wort 
„Pitbull“ heraus.

Im Ergebnis bestehen gegenüber einer Rasse-
liste weder grundrechtsmäßige noch poIizei- 
rechtsdogmatische Hindernisse.

Das Bundesgesetz schreibt für die Länder kei-
ne verbindliche Liste vor, hierfür wäre der Bund 
nicht zuständig. Allerdings kann die Bundesliste 
Vorbildfunktion haben, und Sachsen-Anhalt hat 
sich durch eine Verweisung in seinem Gesetz an 
ihr orientiert und selbst keine eigene Liste aufge-
stellt, dazu später.

Nun möchte ich zu einigen Varianten kommen, 
die uns zur Verfügung stehen:

(1) Das Land kann sich Niedersachsen 
anschließen und auf eine Rasseliste  
verzichten.

(2) Man kann die Verweisung in § 3 II GefHuG 
LSA auf die Bundesliste weiter bestehen 
lassen, dabei müsste freilich geklärt 
werden, ob man eine statische oder eine 
dynamische Verweisung möchte.

(3) Man kann sich für eine eigene Rasseliste 
entscheiden angesichts der Erkenntnisse, 
die in anderen Ländern bestehen.

(4) Hierbei möchte ich (als Beamter des  
Landes) für letzteres plädieren: 
Das Land sollte sich aus folgenden Grün-
den für eine eigene Rasseliste im Sinne 

eines – völkerrechtlich gesprochen – eige-
nen „Rasselisten-Regimes“ entscheiden: 
An ein solches Regime für eine Rasseliste 
wären dann, soll sie nicht nur plakativen 
Charakter haben, weitere Maßnahmen zu 
knüpfen. Welche Maßnahmen das Land 
auswählt, ist ihm weitgehend überlassen, 
sofern diese sinnvoll und nicht willkürlich 
sind. Weder Grundrechte noch das Prinzip 
der Verhältnismäßigkeit noch polizei-
rechtliche Vorgaben engen diesen Spiel-
raum, wie gezeigt wurde, nennenswert 
ein.

Eine Landes-Rasseliste 

 – geböte zum einen die eigene 
Staatlichkeit, die in eine 
Eigenverantwortlichkeit für die 
Gefahrenabwehr mündet. Die 
Eigenstaatlichkeit des Landes verlangt 
daher auch eine eigene Entscheidung.

 – Hierbei könnte zum anderen auf die 
spezifischen Sachlagen, gerade des 
Landes Sachsen-Anhalt, besonders 
eingegangen werden. Eine raschere und 
flexiblere Reaktion auf die spezifischen 
Gegebenheiten des Landes wären durch 
eine eigene Liste besser möglich.

 – Die Reichweite/Qualität der Verweisung 
auf das Bundesrecht ist nicht sehr 
eindeutig.

 – Auch das Rechtssicherheitsgebot spräche 
für eine eigene Liste, denn Hundehalter 
und Züchter im Land sind in der Regel 
keine Juristen.

 – Eine eigene Liste würde eine 
Aufmerksamkeits- und auch 
Warnfunktion bekommen, die so bisher 
nicht gegeben ist.
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 – Grundsätzlich stellt selbst eine „harte 
Verbots- 
liste“ wirklich gefährlicher Rassen keinen 
Eingriff in Grundrechtspositionen dar.

 – Eine Rasseliste ist eine Maßnahme zur 
Abwehr einer abstrakten Gefahr, sie 
wird daher vom geltenden Polizeirecht 
gedeckt.

 – Die Rasseliste ist als spezielle Maßnahme 
der Gefahrenabwehr zudem von der 
Aufgabe des Staates umfasst, elementare 
Grundrechte möglichst effektiv und 
plakativ zu schützen  
(= Schutzpflichtaufgabe).

 – Wie strikt man dabei innerhalb dieses 
Rechtsrahmens das Rassehunde-Regime 
ausgestaltet, bleibt in das eigene 
Ermessen des Gesetzgebers gestellt:

Das „Regime“ kann reichen vom absoluten 
Verbot bis zur widerleglichen Vermutung 
und zu gestuften Maßnahmen bis zur 
Zuverlässigkeitsprüfung und zum Sach-
kundenachweis sowie zum „Hundeführer-
schein“ für bestimmte Rassen oder für alle 
Hundehalter.

Dabei kann die Rasseliste auch als bloße 
„Warnliste“ ausgestaltet sein, somit ein 
Minus gegenüber einer absoluten Ver-
botsliste darstellen. Auf jeden Fall wür-
de eine solche Liste die Aufsicht über die 
gefährlichsten Hunderassen erleichtern.

FAZIT:

Nicht das Ob der Rasseliste ist verfassungsrecht-
lich strittig, sondern allenfalls das Was, das sich 
auf der Liste befindet. Rasseliste also ja, sie bedarf 
aber besonderer Rechtfertigung.

Ein besonderes Regime bestimmter gefährlicher 
Hunderassen erleichtert deren Überwachung.

Die Feininstrumentierung dieser Überwachung 
kann dann gewählt werden. Sie ist im jetzigen 
Gesetz ja bereits weitgehend enthalten.
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ZUSÄTZE:

Parallelen zum Glücksspiel und Waffenrecht, wo 
auch die Überwachung der daran beteiligten Per-
sonen eine nicht unbeträchtliche Rolle spielt.

Der Hund als Individuum oder mehr oder weniger 
selbstständiger Teil einer Gattung? 

Zu Art. 3 I GG:

 – Arg. nicht gefährlicher: aber genetische 
Disposition der Rasse

 – Nachweis Zuverlässigkeit und Sachkunde 

 – keine Gleichheit im Unrecht

 – Regelung von Einzelfällen

 – Liste: nur bei Willkür

 – keine Verletzung Art. 3 I GG, wenn etwa  
Schäferhund nicht auf der Liste

 – Arg. höhere Akzeptanz (Cannabis-Entsch.), 
Gewohnheit, kulturelle Tradition 

 – sehr hohe Schmerztoleranz

 – bei anderen Rassen Gehorsam und 
Unterordnung für Zuchtauswahl 
entscheidend

 – bei Kampfhunderassen Wesensprüfung 
nur untergeordnete Bedeutung, da nur 
Momentaufnahme

 – kein Absehen von Maulkorb- und 
Leinenzwang, da genetische Veranlagung, 
Tierhalterhaftung, Außenreiz – Antwort-
Automatismus

 – erfolgreicher Wesenstest bedeutet daher 
keine Widerlegung der Gefährlichkeit

POLIZEIRECHTSDOGMATIK:

Rasseliste Maßnahme der Gefahrenabwehr:

 – Wahrscheinlichkeitsschwelle wegen  
hoher Rechtsgüter abgesenkt 

 – Fachwissenschaft allein nicht 
entscheidend, wenn Hinzutreten 
weiterer Faktoren Gefahren indiziert 
(Verantwortung nicht abwälzbar)

 – Unsicherheit unschädlich, solange 
hinreichendes statistisches Material 
vorhanden ist

 – keine bloße Gefahrenvorsorge

 – notwendig Gefahrenerforschung und  
Informationsvorsorge als unentbehrliche 
Vorfelder der Gefahrenabwehr

 – abstrakte Gefahr und Grad der 
Wahrscheinlichkeit kein Minus, 
hinreichende Wahrscheinlichkeit reicht aus

 – Typisierung zulässig im Interesse einer 
flächendeckenden Sicherheit, auch wenn 
einzelne Hunde (quasi als „Ausreißer“)  
ungefährlich sein sollten

 – hierfür besteht ein Arsenal von 
Handlungsmöglichkeiten vom 
vollständigen Verbot über das präventive 
Verbot mit Erlaubnisvorbehalt mit  
Wesenstest als widerlegliche Vermutung 
der Gefährlichkeit, bis zum Maulkorb- und 
Leinenzwang und der Sachkundeprüfung

 – dies muss einer Verhältnismäßigkeits- 
prüfung unterzogen werden, rel. ist die  
Eignung individueller Prüfungsverfahren, 
die bestritten wird, die Unzuverlässigkeit 
des Leinenzwangs und der 
Verwaltungsaufwand samt der Gefahr des 
Vollzugs- 
defizits, dies alles spricht zugunsten von 
Rasselisten bei Kampfhunden
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Welche Vorzüge genießt das hiesige Hundegesetz gegenüber  
vergleichbaren Vorschriften anderer Länder?

Dr. Klaus Kutschmann
Tierarzt; Vizepräsident der Tierärztekammer Sachsen-Anhalt

Landesverbandsvorsitzender des Bundesverbandes praktizierender Tierärzte



15



16



17



18



19



20



21

 Dem gegenüber ist in NRW die Würdigung aller 
Umstände, die zu dem Beißvorfall geführt haben, 
erforderlich. Der genaue Geschehensablauf ist  v o r 
der amtstierärztlichen Begutachtung durch die 
Ordnungsbehörden zu ermitteln.

 Auch in Sachsen ist die Feststellung der 
Gefährlichkeit eine Einzelfallentscheidung.

Dr. Klaus Kutschmann 21

 In Berlin ist ein Hund nur dann gefährlich, wenn er, 
ohne selbst angegriffen oder durch Schläge oder in 
ähnlicher Weise provoziert worden zu sein, oder 
einen anderen Hund, trotz dessen erkennbarer 
artüblicher Unterwerfungsgestik, gebissen hat.

 Die Grundlage für die aus unserer Sicht gelungenen 
Formulierung und Umsetzung des Hundegesetzes im 
LSA war die gute und konstruktive Zusammenarbeit 
vieler Fachleute und der beteiligten Ministerien. 

Dr. Klaus Kutschmann 22
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 Dieses an sich positive Resümee darf uns nicht 
abhalten, über Verbesserungen nachzudenken und  
diese Gedanken bei der möglichen Neufassung des 
Gesetzes zu berücksichtigen:

 Bei der anstehenden Evaluierung  muss über den Sinn 
einer Rasseliste nachgedacht werden.

 Es ist auch aus Gründen des Tierschutzes notwendig 
über den Umgang und die weitere Verwendung 
sichergestellter Vorfalls‐ und Listenhunde Hunde 
nachzudenken.

Dr. Klaus Kutschmann 24

 Es ist auch aus Gründen des Tierschutzes abzulehnen, 
dass Hunde, die nicht sozialverträglich sind, über viele 
Jahre einzeln im Zwinger gehalten werden müssen.

 Es muss alles versucht werden diese Tiere wieder 
dauerhaft und belastbar zu einem sozialverträglichen 
Verhalten zu bringen und diese Hunde dann auch zu 
vermitteln.

 Ist die Gefährlichkeit eines Hundes erwiesen und er 
nicht zu sozialisieren und folglich auch nicht zu 
vermitteln, ist nach der tierärztlichen Literatur die 
Gefährlichkeit eines Hundes ein vernünftiger Grund 
ein Tier zu töten.

Dr. Klaus Kutschmann 25

 Das hessische Hundegesetz legt im § 14 fest, dass die 
Tötung anzuordnen ist, wenn der Hund einen 
Menschen getötet oder ohne begründeten Anlass 
ernstlich verletzt hat.

 Auch das Verwaltungsgericht Magdeburg hat kürzlich 
in einem Urteil festgestellt, dass selbst die Tötung  
eines bissigen, nicht mehr vermittelbaren Hundes 
durch Einschläfern zulässig sei und ohne Verstoß
gegen das Tierschutzgesetz angeordnet werden kann.

Dr. Klaus Kutschmann 26
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 Auch die Beurteilung und Einschätzung von 
Beißvorfällen erfordert aus unserer Sicht eine 
Überarbeitung. Es bedarf einer Beachtung der 
Umstände und Gegebenheiten, die im Einzelfall zu 
dem Vorfall geführt haben, um ungerechtfertigten  
Aufwand und persönliche Härten für alle Beteiligten 
zu vermeiden.

Dr. Klaus Kutschmann 27
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Sind gesetzliche Regelungen, wie die im Hundegesetz, geeignet,  
Biss- und sonstige Vorfälle mit Hunden zu verhindern?

Dr. Stefanie Märzheuser
Oberärztin in der Klinik für Kinderchirurgie in der Charité Berlin

Präsidentin der Bundesarbeitsgemeinschaft – Mehr Sicherheit für Kinder e. V. – (BAG)
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Protokolle aus den Workshops (Parallelveranstaltungen) 
 
1 – Pro und contra Rasseliste;  
 wenn ja, welcher Hund sollte erfasst werden und warum?  
 Wenn nein, welche Alternativen gibt es? (Rechtsfolgen)

 Moderator:  Herr Gerd vom Baur 
   Landeshauptstadt Magdeburg
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